
 

Verwendung der Zertifizierung, 
des Zertifikates und des Zertifizierungszeichens 

 

170101/4 Seite 1 von 2 © mdc 2011-04-01

 

1. Gegenstand 
Die vorliegenden Regeln zur Verwendung der Zertifizierung, 
des Zertifikates und des Zertifizierungszeichens sind Bestand-
teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von mdc. 
 
2. Allgemeines 
Wenn bezüglich des QM-Systems und/oder der Produkte des 
Auftraggebers eine Zertifizierung durch mdc vorliegt, ist der 
Auftraggeber berechtigt, diesen Sachverhalt entsprechend der 
gesetzlichen, normativen und vertraglichen Vorgaben zu 
nutzen. Die im Folgenden genannten Anforderungen der Zertifi-
zierungsstelle sind vom Antragsteller unbedingt einzuhalten. 
 
3. Verwendung der Zertifizierung 
Die Verwendung der Zertifizierung schließt ein: 
– Äußerungen in schriftlicher, bildlicher oder mündlicher Form 

über die Tatsache der Zertifizierung, 
– Verwendung von Originalzertifikaten, Ablichtungen der Zertifi-

kate und sonstige Darstellungen der Zertifikate, 
– Verwendung des Zertifizierungszeichens mit mdc-Logo. 
Allgemeine Vorschriften der Nutzung sind hierbei: 
– bei der Nutzung darf nur auf die tatsächliche Zertifizierungs-

grundlage und die Aussage der Zertifizierung Bezug genom-
men werden, 

– jegliche irreführende Verwendung der Tatsache der Zertifizie-
rung sowie von Zertifikaten und Zeichen ist nicht gestattet, 

– der Auftraggeber verpflichtet sich, dass er seine Zertifizierung 
nicht in einer Form anwendet, welche den Zielsetzungen der 
mdc widersprechen oder die mdc in Verruf bringen kann, 

– der Auftraggeber verpflichtet sich, dass er keine Erklärungen 
über die Zertifizierung abgibt, die mdc als nicht autorisiert 
ansehen kann, 

– sofern sich der Auftraggeber im Zusammenhang mit den 
vorliegenden Regularien über die Verwendung der Zertifizie-
rung nicht ausreichend sicher ist, verpflichtet er sich, bei der 
Zertifizierungsstelle vorsorglich das Einverständnis zu der 
vorgesehenen Form der Verwendung einzuholen, 

– die werbliche Verwendung der Zertifizierung eines QM-Sys-
tems nach Normen in Prospekten, auf Briefbögen, auf Inter-
netseiten und anderen Werbeträgern ist gestattet. Zur Ver-
wendung der Zertifizierung nach EG-Richtlinien im Rahmen 
der Werbung kann mdc nicht raten, da es sich hierbei um die 
Erfüllung einer gesetzlichen Anforderung handelt, mit der in 
einigen Rechtsgebieten nicht geworben werden darf, 

– sämtliche Nutzungsrechte der Zertifizierung (einschließlich 
der Zertifikate und Zeichen) erlöschen mit dem Ablauf der 
Gültigkeit des Zertifikates oder einer vorzeitigen Erklärung 
der Ungültigkeit (z. B. Vertragskündigung, Zertifikatsaus-
setzung oder Zertifikatsentzug). Es darf nach Ungültigkeits-
erklärung oder Ablauf keinerlei Werbung mit der Zertifizie-
rung betrieben werden, und jeder Anschein einer bestehen-
den Zertifizierung ist zu vermeiden. Wurde der Geltungs-
bereich der Zertifizierung reduziert, sind ggf. die Werbemate-
rialien zu ändern, 

– sämtliche Verwendungen der Zertifizierung eines QM-Sys-
tems, des zugehörigen Zertifikates oder Zertifizierungs-
zeichens, die den Schluss zulassen, dass ein Produkt oder 
eine Leistung bestimmte Qualitätsforderungen erfüllt, sind 
nicht zulässig. Unzulässig ist insbesondere jegliche Aussage 
in Verbindung mit dem Zertifizierungszeichen, die den Ein-
druck erweckt, als handele es sich um von mdc zertifizierte 
Produkte oder Leistungen. Zulässig hingegen sind hierbei 
Aussagen, die verdeutlichen, dass bestimmte Produkte oder 
Leistungen von einem Unternehmen oder einer Organisation 
stammen, die über ein QM-System verfügt, 

– die Zertifizierung, ein Zertifikat oder das Zertifizierungs-
zeichen darf ohne Genehmigung durch mdc weder an Dritte 
noch an Rechtsnachfolger übertragen noch Gegenstand 
einer Abtretungsvereinbarung, einer Veräußerung oder einer 
sonstigen erzwungenen rechtlichen Maßnahme sein. 

4. Verwendung der Zertifikate 
Die Verwendung der Zertifikate durch Darstellung der Original-
zertifikate, Ablichtungen hiervon oder sonstige bildliche Dar-
stellungen sind zulässig. Die Darstellung darf nur in den 
Originalfarben, schwarz/weiß oder in Graustufen erfolgen. 
Es ist sicherzustellen, dass alle Zertifikatsbestandteile lesbar 
sind oder bei einer kleineren, nicht vollständig lesbaren Dar-
stellung, alle nicht lesbaren Inhalte vollständig separat erläutert 
werden. 
Bei der Darstellung des Zertifikats ist die Darstellung einer ggf. 
dazugehörigen Anlage nicht verpflichtend, jedoch ist allen 
Dritten, welchen ein Zertifikat mit Verweis auf eine Anlage 
zugänglich gemacht wird, auch die zugehörige Anlage auf 
Verlangen vorzuzeigen. 
Zertifikate, welche im Besitz des Auftraggebers sind, verbleiben 
Eigentum der mdc und sind, sofern sie nicht durch ihren zeit-
lichen Ablauf ungültig geworden sind, umgehend nach einer 
Ungültigkeitserklärung an mdc zurückzugeben oder deren 
Vernichtung ist schriftlich zu bestätigen. 
 
5. Verwendung des Zertifizierungszeichens mit mdc-

Logo 
Jeder Inhaber eines mdc-Zertifikates, welches die Zertifizierung 
eines QM-Systems nach Normen beinhaltet, kann das Zertifi-
zierungszeichen mit mdc-Logo erhalten und gemäß den vorlie-
genden Regelungen nutzen. 
– das Nutzungsrecht beschränkt sich strikt auf den 

Gegenstand der Zertifizierung (z. B. Tätigkeitsgebiete, zertifi-
zierte Unternehmensbereiche, Standorte), 

– das Zertifizierungszeichen mit mdc-Logo darf nur in der hier 
abgebildeten Form verwendet werden. Veränderungen am 
Zertifizierungszeichen sind mit Ausnahme von maßstabs-
gerechten Vergrößerungen oder Verkleinerungen und Um-
wandlung in einfarbige Darstellungen oder Graustufen nicht 
erlaubt. Sonstige Farbabweichungen sind durch mdc zu 
genehmigen, 

– das Anbringen des Zertifizierungszeichens auf Produkten, 
Produktverpackungen, Laborprüfberichten, Kalibrierscheinen 
oder Inspektionsberichten ist untersagt, 

– das Zertifizierungszeichen mit mdc-Logo darf nicht in Ver-
bindung mit dem CE-Zeichen angebracht werden, 

– je nach gewünschter Größe des Zertifizierungszeichens soll 
es wie folgt verwendet werden: 

 
Zeichen ≥ 5 cm Variante A: 

 

   
 

Zeichen < 5 cm Variante B: 
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6. Nutzung des CE-Zeichens in Verbindung mit der 
Kennnummer 0483 

Das CE-Zeichen ist ein gesetzliches Zeichen auf der Basis 
einer EG-Richtlinie. Das CE-Zeichen mit der mdc zugeordneten 
Kennnummer 0483 darf nur für Produkte verwendet werden, die 
im Geltungsbereich eines entsprechenden EG-Richtlinien-
Zertifikats ausgewiesen sind. Zusätzliche Zeichen oder Erläu-
terungen dürfen nicht in direktem Zusammenhang mit dem CE-
Zeichen verwendet werden. Das CE-Zeichen wird auf dem 
Produkt, der Kennzeichnung und der Gebrauchsanweisung 
sowie ggf. auf der Handelsverpackung angebracht. Von der 
Verwendung des CE-Zeichens für werbliche Zwecke wird ab-
geraten, da es sich um die Erfüllung einer gesetzlichen Anfor-
derung handelt. Eine elektronische Vorlage des CE-Zeichens 
mit Kennnummer 0483 ist auf Anfrage von mdc erhältlich. 
Die Anforderungen der EG-Richtlinien 93/42/EWG (insbeson-
dere Artikel 17 und Anhang XII) bzw. Richtlinie 98/79/EG (ins-
besondere Artikel 17 und Anhang X) bzw. Richtlinie 
90/385/EWG (insbesondere Artikel 12 und Anhang 9) sind zu 
beachten. Weitere Informationen sind dem „Leitfaden für die 
Umsetzung der nach dem neuen Konzept und dem 
Gesamtkonzept verfassten Richtlinien“ zu entnehmen, der von 
der EU-Kommission ausgegeben wurde und auf der mdc-
Homepage abrufbar ist. 
Bei Erklärung der Ungültigkeit oder Ablauf des Zertifikates ist 
der Auftraggeber mit sofortiger Wirkung nicht mehr zum In-
verkehrbringen von Produkten mit CE-Zeichen unter Ver-
wendung der Kennnummer 0483 berechtigt. Es darf danach 
keinerlei Werbung mit der Zertifizierung betrieben werden, und 
jeder Anschein einer bestehenden Zertifizierung ist zu ver-
meiden. Bei Übernahme der Zertifizierung durch eine andere 
Benannte Stelle ist die weitere Verwendung der Kennnummer 
mit mdc und der nachfolgenden Stelle abzustimmen. 
 
7. Verwendung des Akkreditierungslogos 
Die Verwendung von Logos der Akkreditierungsstellen von mdc 
ist nicht zulässig. 
 
8. Missbräuchliche Verwendung 
Verstöße gegen die vorliegenden Nutzungsbefugnisse sind 
Verstöße gegen die Zertifizierungsregeln und Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Bei Zertifikatsinhabern können sie 
Maßnahmen bis zur Aussetzung oder zum Entzug des Zertifi-
kates nach sich ziehen.  
Stellt ein Auftraggeber eine regelwidrige Verwendung der Zer-
tifizierung, des Zertifikates, des Zertifizierungszeichens oder 
des CE-Zeichens fest oder wird diesem ein entsprechender 
Vorwurf gemacht, verpflichtet er sich, mdc unverzüglich darüber 
zu informieren. Personal, welches die Nutzung der Zertifizie-
rung, des Zertifikates, des Zertifizierungszeichens oder des CE-
Zeichens im Unternehmen umsetzt (z. B. Marketing), sollte über 
die Bedeutung der korrekten Verwendung geschult werden. 
Jede missbräuchliche Verwendung der Zertifizierung, des 
Zertifikates, des Zertifizierungszeichens oder des CE-Zeichens 
durch Zertifikatsinhaber oder andere kann mdc durch rechtliche 
Schritte verfolgen. mdc ist berechtigt, die missbräuchliche 
Nutzung in jedweder Form zu veröffentlichen. 
 
9. Weitere Informationen 
– Publicizing your ISO 9000 or ISO 14000 certification 
– ISO/IEC Guide 23 

Methods of indicating conformity with standards for third-
party certification systems. ISO/IEC publication 

– Leitfaden für die Umsetzung der nach dem neuen Konzept 
und dem Gesamtkonzept verfassten Richtlinien 


